
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Corona-Hygiene-Konzept  

1. VfL Potsdam 1990 e.V. 

Ballspielhalle (BSH) - Wettkampfbetrieb 

Ballspielhalle, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam 

 

Corona-Hygiene-Konzeptverantwortliche 

Axel Bornemann  (Abteilung Sport/Sportlicher Leiter) 

Dagmar Schrehardt  (Abteilung Sport/Geschäftsstelle) 

 

 

Corona-Hygiene-Konzeptverantwortlicher der Mannschaft sind die jeweiligen Trainer (o.V.i.A.) 

 

1. A-Jugend (Jugend Bundesliga Handball - JBLH)  Alex Haase, Ulf Rosadzinski 

1. B-Jugend (Regionalliga Nord-Ost – RLNO)   Felix Schmidt 

2. B-Jugend (Oberliga Ostsee-Spree – OOS)   Felix Schmidt 

1. C-Jugend (HV Brandenburg Oberliga)   Jan Piske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Corona-Hygiene-Konzept  
1. VfL Potsdam 1990 e.V. 

Ballspielhalle (BSH) 
Wettkampfbetrieb 

Ballspielhalle, Olympischer Weg 6, 14471 Potsdam 

 
Grundsätzliche Auflagen: 

1. Zugelassen zu den Spieltagen sind nur Personen, welche die 3G-Vorgaben erfüllen (Geimpft, 
Genesen, Getestet (Test nicht älter als 24h)). Ausgenommen hiervon sind Kinder bis zum 
vollendeten 6. Lebensjahr. Als Nachweis für einen negativen Test bei Kindern und Jugendlichen von 6 bis 11 Jahren 

sind die im Rahmen des Schulbetriebs durch die Eltern durchgeführten und dokumentierten Schnelltests (an zwei 
unterschiedlichen Wochentagen) ausreichend, bei Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren gilt ebenso eine, von den 
Eltern/Sorgeberechtigten unterschriebene Bescheinigung über das negative Ergebnis eines sogenannten Selbsttests bzw. 

ein Impf- bzw. Genesenennachweis. Das allgemeine Abstandsgebot nach der SARS-CoV-2-
Umgangsverordnung des Landes Brandenburg von 1,5 Metern ist außerhalb des Spielfeldes 
einzuhalten.  

 

2. Ab Betreten der Sporthalle ist in allen Bereichen außerhalb des Spielfeldes und der Duschen eine 
medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

3. Die Gastmannschaften werden gebeten, bereits im Vorfeld, die Daten und den 3G-Nachweis ihrer 
Teilnehmer und des Funktionspersonals entsprechend der behördlichen Vorgaben in einer 
Anwesenheitsliste zu erfassen. Die Kontaktdaten der Heim- und Gastmannschaften sowie des 
Funktionspersonals werden wie folgt erhoben: Erfassung des Vor- und Familiennamens, der 
vollständigen Anschrift und der Telefonnummer/Mail-Adresse in einer Anwesenheitsliste. Diese 
Auflistung ist beim Betreten der Sporthalle dem Mannschafts- oder dem von ihm beauftragten 
Verantwortlichen der Heimmannschaft zur Überprüfung auszuhändigen. Die Datenerhebung erfolgt auf 

Anweisung der Gesundheitsbehörden und dient allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten, Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung: Art. 6 Abs. 1 lit. c, f, Art. 6 Abs. 1 lit. d, e sowie Art. 9 Abs 2 lit. i DS-GVO. Erhobene Daten werden 
allein zu diesem Zweck verarbeitet, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, aufbewahrt und gelöscht. 

 

4. Die Nutzung der sanitären Einrichtungen, insbesondere der Sammelumkleiden und 

Duschräumen, als auch der WC-Anlagen im gesamten Gebäude, erfolgt unter Einhaltung  

des Abstandgebotes. 

 

5. In der Sporthalle erfolgt die Sportausübung/der Wettkampfbetrieb mit max. 50 
Zuschauerinnen und Zuschauern.  
 

6. Bei der Ausgabestelle des Caterings ist das allgemeine Abstandsgebot einzuhalten. 
Es besteht nicht die Möglichkeit der Selbstbedienung, die Ausgabe erfolgt durch 
Personal mit Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Maske) und Einweghandschuhen. 
 

 

 

 

 


